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Einleitung 

Der Verwaltungsakt ist nach wie vor die zentrale Handlungsform1 der öffentli-
chen Verwaltung. Über seine Unentbehrlichkeit besteht weitgehend Einigkeit, 
auch und gerade unter den Bedingungen zunehmender Komplexität der zu re-
gelnden Sachverhalte2. Auch gegenüber dem „informalen Verwaltungshandeln", 
über das in den 80'er Jahren so viel diskutiert worden ist, hat er seine Stellung be-
hauptet. 

Oftmals ist jedoch unklar, ob die Verwaltung im Einzelfall befugt ist, den Ver-
waltungsakt als Handlungsform zur Regelung eines bestimmten Sachverhalts 
einzusetzen. Fraglich ist dabei nicht, ob der Inhalt der Regelung rechtmäßig ist, 
sondern ob die Regelung als solche durch  Verwaltungsakt  erfolgen darf.  Beden-
ken gegenüber der Zulässigkeit der Handlungsform Verwaltungsakt bestehen vor 
allem im Hinblick auf den Vorbehalt des Gesetzes. 

Die Rechtsprechung hierzu ist schwankend3. Die Verwendung der Handlungs-
form Verwaltungsakt wird teilweise auch ohne ausdrückliche Ermächtigung für 
zulässig gehalten4. Das ist jedoch nicht stets der Fall. Zum Teil wird die Recht-
mäßigkeit des Verwaltungsakts als Handlungsform auch von einer gesetzlichen 
Ermächtigung abhängig gemacht. Dies betrifft  etwa Fälle der Geltendmachung 
öffentlich-rechtlicher  Geldforderungen gegen den Bürger durch Verwaltungs-
akt5. Die Befugnis zum Handeln durch Verwaltungsakt kann aber auch bei der 
Anordnung sonstiger Verhaltenspflichten—etwa der Pflicht zur Unterlassung der 

1 Vgl. zur Unterscheidung von Handlungsformen der Verwaltung und Rechtsformen 
des Verwaltungshandelns Burmeister,  WDStRL 52 (1993), 190 (206 ff.). 

2 Vgl. Ladeur,  VerwArch. 86 (1995), 511 ff.;  Schoch, in: Hoffmann-Riem / Schmidt-
Aßmann (Hrsg.), Flexibilität und Innovationsoffenheit  des Verwaltungsrechts, S. 199 ff. 

3 Nach Meyer-Ladewig,  SGb 1988,416 (417), wandele die Rechtsprechung zu dieser 
Frage auf verschlungenen Pfaden; eine klare Linie sei bedauerlicherweise nicht zu erken-
nen. 

4 Vgl. OVG Münster, NVwZ 1995, 814, zum Ausschluß aus dem Chor einer städti-
schen Musikschule durch Verwaltungsakt. 

5 Vgl. OVG Lüneburg, NJW 1996, 2947, wo eine Befugnis der zuständigen Behörde 
verneint wird, einen Schadensersatzanspruch wegen der Beschädigung von Schulbüchern 
durch Erlaß eines Verwaltungsakts geltend zu machen. 
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Briefbeförderung 6 - zweifelhaft  sein. Für die Handlungsform des feststellenden 
Verwaltungsakts wird sogar überwiegend eine gesetzliche Ermächtigung gefor-
dert7. Die Handlungsform Verwaltungsakt wird ohne besondere gesetzliche 
Grundlage auch zur Durchsetzung einer vertraglich begründeten Pflicht8 oder zur 
Ablehnung eines vertraglichen Anspruchs9 für unzulässig gehalten. Ein zivil-
rechtlicher Anspruch darf  generell nicht durch Verwaltungsakt geltend gemacht 
werden10. Fraglich kann auch die Befugnis eines Trägers öffentlicher  Verwaltung 
sein, gegenüber einem anderen Träger öffentlicher  Verwaltung einen Verwal-
tungsakt zu erlassen11. Grundsätzliche Entscheidungen zu diesem Problemkreis 
sind selten, da die Rechtsprechung dazu neigt, die Erforderlichkeit  einer spezifi-
schen Ermächtigung für die Form des Handelns durch Verwaltungsakt offenzu-
lassen, soweit im Einzelfall eine gesetzliche Grundlage der Befugnis zum Han-
deln durch Verwaltungsakt gegeben ist12. 

Diese Fragen betreffen  die Verwaltungsaktbefugnis.  Der Begriff  „Verwaltungs-
aktbefügnis" ist zu definieren als die Befugnis der öffentlichen  Verwaltung zur 
Verwendung der Handlungsform Verwaltungsakt ohne Rücksicht auf den mate-
riellen Inhalt der Regelung nach den Grundsätzen des Vorrangs und des Vorbe-
halts des Gesetzes. Die Untersuchung der Verwaltungsaktbefugnis hat dabei zu 
unterscheiden zwischen der Frage, ob eine gesetzliche Grundlage für die Hand-
lungsform Verwaltungsakt erforderlich  ist, und der Frage, worin die gesetzliche 
Grundlage für den Einsatz der Handlungsform zu sehen ist. Ergänzend ist der 
Frage nachzugehen, ob im Einzelfall ein Verbot des Handelns in der Form des 
Verwaltungsakts vorliegt. 

Der Begriff  des Verwaltungsakts wird im Rahmen dieser Untersuchung voraus-
gesetzt. Kein Gegenstand der Untersuchung ist die Frage, ob und wann ein Ver-
waltungsakt vorliegt. Die Probleme der Abgrenzung des Verwaltungsakts von an-

6 Vgl. OVG Münster, DVB1. 1993, 1321 ff.,  wo eine Untersagungsverfügung der 
Deutschen Bundespost unter Hinweis auf eine fehlende Verwaltungsaktbefugnis aufge-
hoben wird. 

7 Vgl. BVerwGE 72, 265, wo eine Befugnis der zuständigen Behörde verneint wird, 
durch Bescheid festzustellen, daß bestimmte Räume dem Verbot der Zweckentfremdung 
von Wohnraum unterliegen. 

8 Vgl. BVerwGE 50, 171; ergänzend BVerwGE 89, 345, wo die Geltendmachung 
eines vertraglichen Anspruchs durch Verwaltungsakt für zulässig gehalten wird, wenn 
hierfür  bei dessen Erlaß eine ausreichende gesetzliche Grundlage vorhanden ist. 

9 Vgl. BVerwGE 59, 60; OVG Münster, NJW 1995, 3003. 
1 0 Vgl. BVerwGE 84, 274 (275). 
1 1 Vgl. BSGE 45, 296. 
1 2 So BVerwGE 97, 117(119). 
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deren Handlungsformen der Verwaltung und vom sog. Nichtakt13 sollen hier 
nicht erörtert werden. Untersuchungsgegenstand ist die Frage nach den Voraus-
setzungen der Rechtmäßigkeit der Verwendung des Verwaltungsakts als Hand-
lungsform. 

Ausgangspunkt ist die Feststellung, daß die Verwendung der Handlungsform 
des Verwaltungsakts im Einzelfall unzulässig sein kann14. Daraus, daß eine Be-
hörde diese Handlungsform nicht erlassen darf,  folgt nicht, daß sie dies nicht tun 
kann und daß ein Verwaltungsakt ohne Verwaltungsaktbefugnis unwirksam wä-
re15. Soweit einem Hoheitsträger die Befugnis fehlt, im Einzelfall ein Rechtsver-
hältnis durch Verwaltungsakt zu regeln, ist der dennoch ergangene Verwaltungs-
akt wegen Rechtswidrigkeit aufzuheben16. Fraglich bleibt bei diesen Aussagen 
die Frage, weshalb der Verwaltungsakt als Handlungsform unzulässig sein kann. 
In erster Linie stellt sich die Frage, ob die zuständige Behörde fur die Handlungs-
form des Verwaltungsakts einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung bedarf. 
Soweit der Vorbehalt des Gesetzes auch für die Verwendung der Handlungsform 
Verwaltungsakt gilt, kann sich die Rechtswidrigkeit der Handlungsform aus dem 
Fehlen einer gesetzlichen Grundlage ergeben. Andernfalls kann der Einsatz der 
Handlungsform im Einzelfall gegen ein Verwaltungsakt-Verbot verstoßen. Diese 
Fragen werden in der Literatur häufig erörtert17. Es fehlt jedoch bislang eine um-

13 Vgl. zur Unterscheidung von Verwaltungsakt und Nichtakt Achterberg,  Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, § 21 Rn. 189; Erichs en, in: ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwal-
tungsrecht, § 12 Rn. 15; Klappstein,  in: Knack (Hrsg.), VwVfG, § 44 Rn. 3.3; Wolff I 
Bachof!  Stober,  Verwaltungsrecht I, § 49 Rn. 18 ff. 

1 4 Vgl. Faber,  Verwaltungsrecht, § 20 I d), S. 181; Pietzcker,  in: Schoch / Schmidt-
Aßmann / Pietzner (Hrsg.), VwGO, Vor § 42 Abs. 1 Rn. 32 f. 

15 Vgl. Kopp,  VwVfG, § 35 Rn. 7; Krause,  in: GK-SGB X, § 31 Rn. 47; Pietzcker,  in: 
Schoch / Schmidt-Aßmann / Pietzner (Hrsg.), VwGO, § 42 Abs. 1 Rn. 21; Weides,  Ver-
waltungsverfahren  und Widerspruchsverfahren,  S. 152. 

1 6 Vgl. BVerwG, MDR 1980, 344; OVG Lüneburg, NVwZ 1992, 594. 
1 7 Vgl. Battis , Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 155 f.; Bauer,  NVwZ 1987, 112 f.; 

Bull,  Allgemeines Verwaltungsrecht, Rn. 514 f.; J. Dietlein,  JA 1992, 220 f.; Drescher, 
DVB1. 1986, 727 ff.;  Erichsen,  in: ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht § 15 Rn. 
4; ders.,  Verwaltungsrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit I, S. 68 ff.;  Heckmann,  Sofort-
vollzug, S. 177 ff.;  Henneke,  in: Knack (Hrsg.), VwVfG, Vor § 35 Rn. 7.1; Hill,  DVB1. 
1989, 321 (323 f.); Krause,  Rechtsformen, S. 208 ff.;  Maurer,  Allgemeines Verwaltungs-
recht, § 10 Rn. 5 ff.;  Mayer  /  Kopp,  Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 147 f.; Meyer-
Ladewig,  SGb 1988, 416 ff.;  Osterloh,  JuS 1983, 280 ff.;  Pietzner,  JA 1973, 413 ff.; 
Renck,  JuS 1965, 129 ff.;  Rupp, DVB1. 1963, 577 ff.;  Sachs, in: Stelkens / Bonk / Sachs, 
VwVfG, § 44 Rn. 27 ff.;  Stelkens,  in: Stelkens / Bonk / Sachs, VwVfG, § 35 Rn. 12 f.; 
Wallerath,  Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 II 1 a), S. 27 f.; Weides,  Verwaltungsver-
fahren und Widerspruchsverfahren,  S. 149 ff.;  Wolff /  Bachof,  Verwaltungsrecht I, § 44 III 
f) 1, S. 354 f.; Wolff  /  Bachof  /  Stober,  Verwaltungsrecht I, § 45 Rn. 13 f. 
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